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B e s c h l u s s  
 

In dem Verfahren über  
die Verfassungsbeschwerde 

 

des Herrn 
 

 

Beschwerdeführers, 

 

gegen die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) vom 23. April 
2021 

 

 
hat die 3. Kammer des 
 
VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 18. Mai 2021 

durch  

 

die Präsidentin Dr. B r a n d t s , 

die Richterin Prof. Dr. D a u n e r - L i e b  und 

den Richter Dr. N e d d e n - B o e g e r  

 

gemäß § 58 Abs. 2 und § 59 Abs. 2 VerfGHG  

 

einstimmig beschlossen:  

 

Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig 
zurückgewiesen. 
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G r ü n d e : 

 

I. 

 

Der Beschwerdeführer wendet sich bei sachgerechtem Verständnis gegen die 

Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) vom 23. April 2021. Zur Begründung 

bringt er im Wesentlichen vor, diese Verordnung stehe in Widerspruch zur Richtli-

nie (EU) 2019/1833 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Änderung der An-

hänge I, III, V und VI der Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates hinsichtlich rein technischer Anpassungen (ABl. L 279 S. 54), wonach 

das Virus SARS-CoV-2 in die dortige Gruppe 3 eingestuft worden sei. Eine ernst-

hafte Gefahr für Leib und Leben sei infolge dieser Einstufung ausgeschlossen. 

Deshalb seien die in der angegriffenen Verordnung getroffenen Schutzmaßnah-

men, insbesondere das Tragen einer „Atemschutzmaske“ sowie Maßnahmen, die 

Kinder und Jugendliche beträfen, nicht gerechtfertigt. 

 

II. 

 

1. Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 1 

des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen 

(VerfGHG) vom 14. Dezember 1989 (GV. NRW. S. 708, ber. 1993 S. 588), zuletzt 

geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Regelung der Folgen des Wegfalls der 

Personalunion zwischen der Präsidentschaft des Verfassungsgerichtshofs für das 

Land Nordrhein-Westfalen und des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nord-

rhein-Westfalen vom 24. März 2021 (GV. NRW. S. 330), durch die Kammer zu-

rückgewiesen, weil sie unzulässig ist.  

 

Es ist nicht ersichtlich, dass der gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO i. V. m. § 109a 

JustG NRW zulässige Rechtsweg der Normenkontrolle erschöpft ist (vgl. § 54 
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Satz 1 VerfGHG). Auch zeigt die Begründung der Verfassungsbeschwerde nicht 

die Möglichkeit einer Verletzung des Beschwerdeführers in einem seiner in der 

Landesverfassung enthaltenen Rechte auf (vgl. § 18 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1, § 55 

Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 VerfGHG). Von einer weiteren Begründung wird abgese-

hen (vgl. § 58 Abs. 2 Satz 4 VerfGHG). 

 

2. Seine Auslagen sind dem Beschwerdeführer nicht zu erstatten. § 63 Abs. 4   

VerfGHG sieht eine Auslagenerstattung nur für den hier nicht vorliegenden Fall 

eines Obsiegens des Beschwerdeführers vor. 

 

       Dr. Brandts Prof. Dr. Dauner-Lieb Dr. Nedden-Boeger 

 


